
Anlage 3 zur Vorlage V/0462/2014 

Satzung zur Änderung 
der Betriebsatzung der Stadt Münster 

für die „citeq“ 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW, S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV.NRW S. 878) in Verbindung mit der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV. NRW S. 644), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13.08.2012 (GV. NRW S. 296) hat der Rat der Stadt Münster am 
______ folgende Satzung zur Änderung der Betriebssatzung der Stadt Münster für 
die „citeq“ beschlossen: 
 
Artikel I 

§ 15 erhält folgende Fassung: 
 

§ 15 
Jahresabschluss, Lagebericht, Erfolgsübersicht 

 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht sind bis zum Ablauf 
von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung aufzustel-
len. Der/die Kämmer/er/in oder der/die für die Finanzen Verantwortliche ist rechtzeitig 
zu beteiligen. Unmittelbar nach Aufstellung hat eine Prüfung unter umfassender Be-
achtung des § 106 GO NRW von einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft zu erfolgen. Die Beauftragung erfolgt gem. § 106 Absatz 2 GO 
NRW. Die Wahrnehmung des Vorschlagsrechts der Stadt Münster gegenüber dem 
Gemeindeprüfungsamt der Bezirksregierung für die Auswahl des Wirtschaftsprüfers 
oder der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach § 106 Abs. 2 Satz 3 GO NRW erfolgt 
durch die das Amt für Finanzen und Beteiligungen im Einvernehmen mit dem Amt für 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (AWR).  
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht sind zusammen mit 
dem Prüfungsergebnis über den Oberbürgermeister / die Oberbürgermeisterin, dem 
Betriebsausschuss sowie dem Rat vorzulegen. Die Zuständigkeiten des AWR wer-
den darüber hinaus nicht berührt. An der Schlussbesprechung über die Prüfung des 
Wirtschaftsprüfers oder der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sollen das AWR und das 
Amt für Finanzen und Beteiligungen beteiligt werden. 
 
 
Artikel II 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung zur Änderung der Betriebssatzung der Stadt Münster für die „citeq“ 
tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 


